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Initiative Elga

Von: Ärztekammer für Wien [a@aekwien.at]
Gesendet: Samstag, 07. Juni 2008 07:54
An: christian-husek@chello.at
Betreff: NEWS - Regierungsvorlage zur Gesundheitsreform

An: alle ÄrztInnen Wiens
 

 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Husek! 
 
 
Nachdem Sie in den letzten Tagen schon in Zeitungen diverse Informationen gelesen haben, 
möchte wir Sie diesmal über die detaillierten Inhalte der Regierungsvorlage informieren, damit Sie 
sich für die kommenden Tage und die zu erwartenden Maßnahmen ein eigenes Bild machen 
können:  

1. ELGA (einschl. E-Medikations-Datenbank entspricht Arzneimittelsicherheitsgurt) 

• Verpflichtung aller niedergelassenen Ärzte im Ärztegesetz zur Teilnahme an ELGA ab gesi-
cherter technischer Infrastruktur und unter Einhaltung des Datenschutzes. Das ist dem Text 
nach obligatorisch für Kassen- und Wahlärzte. 

2. Möglichkeit der Teilkündigung für einzelne Fächer; getrennte Gesamtverträge 

• gesonderte Abschlussmöglichkeit von Gesamtverträgen auch für Allgemeinmediziner und 
für Fachärzte eines Sonderfaches. 

• alle Gesamtverträge müssen hinkünftig die Möglichkeit der Teilkündigungen und 
Teilauflösungen für AM oder für FÄ eines Sonderfaches vorsehen bzw. wurde auch 
vorgesehen, dass bestehende Gesamtverträge teilgekündigt werden dürfen. 

3. alle 5 Jahre Qualitätssicherung für Vertragsärzte; Kündigung bei Nichteinhaltung 

• Festlegung der Inhalte und des Verfahrens allein durch die Bundesministerin; Ärztekammer 
hat ausschließlich Anhörungsrecht. Die Durchführung der Evaluierung ( = Kontrolle) erfolgt 
durch das Ministerium bzw. kann es einem Dritten übertragen werden 

• Evaluierung alle 5 Jahre, auch für Ärzte, die schon derzeit Verträge mit den Kassen haben.

Kriterien der Evaluierung:  

• Struktur- und Prozessqualität 
• Fort- und Weiterbildung 
• Vorgehen bei ärztlichen und ärztlich veranlassten Leistungen gemäß dem Prinzip 

"ausreichend, zweckmäßig und das Maß des Notwendigen nicht übersteigend" 
• Dokumentationspflichten 
• Bedachtnahme auf medizinisch-wissenschaftlich empfohlene Behandlungsleitlinien. 
• Trennung der Kriterien und der Art der Kontrolle zwischen Kassenärzten ( Kriterien und 

Evaluierung durch Ministerium) und Wahlärzten ( Kriterien durch Kammer mit 
Genehmigung Ministerium und Kontrolle ÖQMed) 
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• Vorlagepflicht von Krankenakten (Einhaltung der Ökonomie und Behandlungsleitlinien) im 
Ministerium und direkter Eingriff in Behandlung des Patienten durch staatliche 
Behandlungsvorschrift !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

4. Einzelvertragskündigung wird erleichtert 

• Bei Nichtentsprechen der Evaluierung: Auflagen durch Kasse; danach Kündigungsgrund. 
• Wegfall der "sozialen Härte" - Klausel 
• Kündigung soll künftig bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen 

Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis oder bei schwerwiegenden 
Berufspflichtverletzungen zulässig sein 

5. Patientenquittung 

• Nach Verordnung des HV aufgrund der Weisung der BM  
• Inkrafttreten und Kostentragung vollkommen offen 

6. Schlichtungsverfahren neu bei Nichteinigung 

• Bundesschiedskommission (BSK) setzt binnen 3 Monaten nach Antrag (SV-Holding, SV-
Träger, LÄK oder ÖÄK) Inhalt eines Gesamtvertrages für max. 12 Monate fest. 
Dabei hat sie folgende Kriterien zu befolgen:  

• Zielvorgaben der SV-Holding 
• Schlichtungs-Gesamtvertrag hat sich zwischen Anträgen der Parteien zu bewegen; 

Ausgabenbegrenzung (Höhe: bisheriger Gesamtaufwand und Beitragssteigerung; 
Abschlag bei defizitärem oder negativ gebarendem Träger). 

• Ärztekammer kann Schlichtung ablehnen; dann Direktverträge. 
• "Teilschlichtung": Festlegung des Inhalts gesondert für AM und FÄ eines Sonderfaches. 

7. Leistungs-(Direkt-)Verträge 

• Bei Nicht-Einigung auf einen neuen Gesamtvertrag nach Festsetzung durch 
Schiedskommission und generell im vertragslosen Zustand sind sog. Leistungsverträge 
zwischen Ärzten und SV-Trägern ohne Mitwirkung der Ärztekammer zulässig. 

• Bei Abschluss von Direktverträgen ist auf Ausgabenbegrenzung für SV-Träger Bedacht zu 
nehmen. 

• Erlöschen des Leistungsvertrages bei Abschluss eines neuen Gesamtvertrages, aber 
Bevorzugung der "Direktverrechner" ohne Anwendung der Reihungskriterien-Verordnung. 

8. Ausgabenbegrenzungen der KV-Träger in Gesamtverträgen 

• Gesamtverträge müssen hinkünftig (bisher "können") eine Begrenzung der Ausgaben der 
KV-Träger für vertragsärztliche Tätigkeit und Wahlarztkosten-Rückvergütung enthalten. 

9. Aut idem (ab 1.1.2010) 

• wie in den bisherigen Entwürfen ohne Änderung. 

Die Ärztekammer für Wien ist fassungslos und bestürzt, wenn man Aussagen von 
Regierungspolitikern hört, dass man den Ärzten entgegengekommen ist. Alle Kernpunkte, gegen 
die wir in den letzten Tagen aufgetreten sind 

• Aushöhlung des Gesamtvertrages durch Leistungsverträge,  
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• Eingriff in das Arzt - Patientenverhältnis und persönliches Unterdrucksetzen von 
Kassenärzten,  

• Spaltung der Ärzteschaft, um andere Versorgungsformen zu ermöglichen,  
• zusätzliche Bürokratie und Trennung der Therapie zwischen Ärzten und Apothekern  

sind nach wie vor enthalten und wurden noch um folgende Punkte verschärft:  

• leichtere Kündbarkeit von Kassenverträgen 
• Spaltung der ÖQMED und unterschiedliche Qualitätskriterien zwischen Kassen- und 

Wahlärzten 
• Gesamtausgabenbegrenzung bei Ärztehonoraren (inkl. Wahlarztkostenersatz) 

Bitte ersparen Sie uns weitere Kommentare. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Johannes Steinhart 
Vizepräsident 
Thomas Szekeres 
Vizepräsident 
Walter Dorner 
Präsident 
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